








Chancen und Risiken.

Gewährleistung.
Die Gewährleistung für die Bauleistungen 
richtet sich nach § 634a I Nr. 2 BGB. Die 
Mängelansprüche verjähren nach 5 Jah-
ren für Arbeiten am Bauwerk und nach 2 
Jahren für bewegliche Gegenstände, so-
fern diese nicht zu den wesentlichen Ge-
bäudebestandteilen gehören. Fristbeginn 
für die Verjährung ist die Abnahme.
Bezogen auf das Altgebäude und das 
Grundstück sind Gewährleistungen wei-
testgehend ausgeschlossen. 

Fremdfinanzierung.
Sofern der Käufer nicht in der Lage ist, 
den Kapitaldienst seiner auf den Kauf-
gegenstand abgestellten Finanzierung zu 
bedienen oder in anderer Hinsicht seinen 
finanziellen Verpflichtungen nicht nach-
kommt, kann es zur Verwertung des Kauf-
gegenstandes und seines Vermögens im 
Wege von Zwangsmaßnahmen kommen. 
In diesem Fall können hohe Verluste durch 
Mindererlös, Kosten der Verwertung  
sowie Zinsen und andere Bankgebühren 
(z.B. Vorfälligkeitsentschädigung) entste-
hen.  Diese Situation kann u.U. auch durch 
Eintreffen nachstehend aufgeführter Ri-
siken eintreten.

Höhe der erzielten Mietpreise.
Die prognostizierten Mieteinnahmen sind 
nicht garantiert. Unabhängig von der Miet-
poolvereinbarung kann für die Entwicklung 
der Mieteinnahmen keine Haftung über-
nommen werden; die tatsächliche Mie-
te kann niedriger als die prognostizierte 
Miete und auch Fluktuationen unterworfen 
sein. Die Erfahrung der letzten Jahre hat 
jedoch eine Steigerung gezeigt.

Kosten der Bewirtschaftung und In-
standhaltung.
Die gesetzlich umlagefähigen Bewirtschaf-
tungskosten trägt der Mieter. 
Zu den nicht umlagefähigen Kosten zählen 
unter anderem WEG- und Sondereigen-
tumsverwaltung sowie die Instandhaltung. 
Im Rahmen der Festlegung des ersten 
Wirtschaftsplanes während der ersten Ei-
gentümerversammlung im Anschluss an 
die Bauabnahme, wird die Bildung einer 
Instandhaltungsrücklage beschlossen. Ob 
und inwieweit diese zur Abdeckung des 
späteren Instandhaltungsbedarfs ausrei-
chen wird, kann nicht vorausgesagt bzw. 
garantiert werden. Gegebenenfalls müs-
sen darüber hinausgehende Beträge durch 
Sonderumlagen aufgebracht werden oder 
bei späteren Wirtschaftsplänen die Rück-
lagenbildung erhöht werden.
Die Kosten für die WEG- und Sonderei-
gentumsverwaltung sind nur innerhalb der 
vertraglichen Fristen vereinbart und kön-
nen sich ändern.
Das Risiko erhöhter Instandhaltungsauf-
wendungen soll durch gekonntes Gebäu-
de- und Mietermanagement durch eine 
renommierte WEG- und Sondereigentums-
verwaltung reduziert werden.

Sanierungsgebiet.
Das Grundstück befindet sich im förmlich 
festgesetzten Sanierungsgebiet gemäß § 
142 BauGB. Der grundbuchlich eingetra-
gene Sanierungsvermerk wird durch vor-
zeitige Entlassung aus dem Sanierungs-
gebiet gelöscht. Dieses geschieht durch 
Bezahlung eines pauschalierten Aus-
gleichsbetrages durch den Bauträger. 
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Sollte durch Insolvenz des Bauträgers 
keine Zahlung erfolgen, fordert das Land 
Berlin nach Abschluss der Sanierung ei-
nen Ausgleichsbetrag als Kompensation 
für die sanierungsbedingte Erhöhung des 
Bodenwertes vom jeweiligen Wohnungsei-
gentümer.
Dieses Risiko wird durch vorzeitige Hin-
terlegung einer Bankbürgschaft in Höhe 
des zu zahlenden Ausgleichsbetrages bei 
dem Land Berlin durch den Bauträger mi-
nimiert.
So lange der Sanierungsvermerk im 
Grundbuch eingetragen ist, besteht eine 
sanierungsrechtliche Genehmigungspflicht 
für Kaufverträge und grundbuchliche Be-
lastungen. Sobald die Löschungsvoraus-
setzungen für den Sanierungsvermerk 
vorliegen, diese lediglich noch nicht voll-
zogen wurden, erteilt die Sanierungsver-
waltungsstelle ein Negativattest über die 
Genehmigungspflicht. 

Erhöhte AfA gem. §§ 7h, 10f , 7 (5) 3c 
EStG.
Die begünstigungsfähigen Baumaßnahmen 
müssen zur Anerkennung der Sanierungs-
gebiets-AfA gem. §§ 7h, 10 f EStG nach 
rechtswirksamem Abschluss des Kaufver-
trages mit Bauverpflichtung durchgeführt 
worden sein. Sollte vor rechtskräftigem 
Abschluss des Wohnungskaufvertrages 
mit den  Baumaßnahmen begonnen wor-
den sein, werden steuerlich nur die nach 
Kaufvertragsabschluss angefallenen Ko-
sten anerkannt.
Voraussetzung für die steuerliche Geltend-
machung entsprechender Werbungsko-
sten ist die Erteilung einer entsprechenden 
Bescheinigung durch die zuständige Sa-
nierungsverwaltungsstelle. 

Die in der Bescheinigung ausgewiesenen 
Baukosten stellen jedoch noch nicht die 
Bemessungsgrundlage für die steuerliche 
Abschreibung dar. Der Bauträger gibt des-
wegen nach Fertigstellung des Bauvorha-
bens beim Finanzamt Berlin-Schöneberg 
eine Feststellungserklärung ab, in der die 
für die Modernisierung aufgewendeten 
Baukosten und deren Zuordnung zu den 
einzelnen Wohnungen dargelegt wer-
den. Das Finanzamt erlässt danach einen 
Grundlagenbescheid und teilt die steuer-
lichen Bemessungsgrundlagen darin mit. 
Es ist üblich, dass die vom Bauträger ge-
machten Angaben bei einer Außenprüfung 
überprüft werden. Es kann dabei zu Ab-
weichungen zwischen der Erklärung und 
den Feststellungen des Finanzamtes kom-
men. Bei dem zu Grunde liegenden Prü-
fungsverfahren kann es zu behördlichen 
Verzögerungen kommen, weswegen die 
Bescheinigung und der Feststellungsbe-
scheid gegebenenfalls nicht zum Zeitpunkt 
der Einreichung der Steuererklärung des 
Käufers vorliegen werden.
Über die Höhe der zu bescheinigenden Be-
messungsgrundlage lassen sich im Vorfeld 
keine verbindlichen Aussagen treffen. Für 
die Erreichung der steuerlichen Ziele haftet 
der Bauträger nicht.

Wertsteigerung /-minderung / Wieder-
verkauf.
Anders als bei anderen Werten sind Im-
mobilien eher langfristigen und geringen 
Wertschwankungen unterworfen, insofern 
handelt es sich charakterlich um eine sta-
bile Anlageform. Ungeachtet dessen be-
steht immer das Risiko einer Marktverän-
derung oder Wertveränderung durch den 
Gebäudezustand. 
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Ferner wird darauf hingewiesen, dass im 
Falle eines Wiederverkaufs auch der Ver-
mietungsstand eine Auswirkung auf den 
Marktwert der Kapitalanlage hat. In der 
Regel erzielen bezugsfreie Wohnungen 
höhere Kaufpreise als vermietete. Die Kün-
digungsmöglichkeiten des Vermieters sind 
durch die Kündigungsschutzgesetze sehr 
eingeschränkt.

Wir erlauben uns den Hinweis, dass Ver-
waltungsanweisungen nur für die Finanzämter 
und nicht für die Finanzgerichte bindend 
sind.
Bezüglich eines späteren Verkaufes ist zu 
erwähnen, dass die Erwerber nach Ver-
streichen einer Frist von zehn Jahren nach 
Abschluss des Kaufvertrages einen even-
tuell entstehenden Veräußerungsgewinn 
nach heutiger Rechtslage nicht versteuern 
müssen.
Werden mehrere Objekte innerhalb eines 
kürzeren Zeitraumes verkauft, kann dies 
zur Unterstellung eines gewerblichen 
Grundstückshandels führen. In der Regel 
wird bei der Veräußerung von z.B. mehr als 
drei Eigentumswohnungen innerhalb von 
fünf Jahren ein gewerblicher Grundstücks-
handel angenommen.

In diesem Fall unterliegt ein eventueller 
Veräußerungsgewinn der Einkommen- und 
Gewerbesteuer. Im Falle der Veräußerung 
innerhalb von zehn Jahren nach der An-
schaffung werden die bislang in Anspruch 
genommenen Abschreibungen vom An-
schaffungsaufwand abgezogen der Veräu-
ßerungsgewinn erhöht sich entsprechend. 
Bitte befragen Sie hierzu Ihren Steuerbe-
rater.

Der Punkt „Liebhaberei“ dürfte nach dem 
vorliegenden Urteil des Bundesfinanzhofes 
vom 30.09.1997 erheblich entschärft 
worden sein. Nach dieser Grundsatzent-
scheidung des BFH ist zur Feststellung der 
Einkunftserzielungsabsicht grundsätzlich 
keine Prognoserechnung mehr erforder-
lich. Allerdings sollten Immobilienanleger 
trotzdem aufpassen, denn die „Vermu-
tungsregel“ der Einkunftserzielungsabsicht 
gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige zu er-
kennen gegeben hat, dass er sich nicht zur 
langfristigen Vermietung entschlossen hat-
te, sondern die Immobilie möglicherweise 
alsbald wieder verkaufen wollte. Es muss 
sich vielmehr um eine auf Dauer angelegte 
Vermietungstätigkeit handeln. 
Das BMF-Schreiben vom 08.10.2004-IV 
C3-S2253-91/04 ist zu beachten.

Gesetzeslage.
Sämtliche vorgenannten Chancen und 
Risiken basieren auf der bei Prospekthe-
rausgabe gültigen Gesetzgebung. Die 
Rechtslage kann sich vor- oder nachteilig 
auf die rechtlichen und steuerlichen Gege-
benheiten auswirken.

Die vorgenannten zukünftigen Vertrags-
partner haften gegenüber den Erwerbern 
nur im Rahmen und nach Maßgabe der 
abzuschließenden Verträge. Eine gesamt-
schuldnerische Haftung der Vertragspart-
ner für die Prospektangaben ist ausge-
schlossen. 

Ihr persönlicher Anlagevermittler haftet 
nach Maßgabe der nachstehend festge-
legten Vermittlungsbedingungen. 

Chancen und Risiken.
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Der Verkäufer schließt mit geeigneten Un-
ternehmen Vertriebsverträge ab. 
Im Kaufpreis ist eine Vermittlungsprovisi-
on enthalten. Der beauftragte Vermittler 
ist ferner berechtigt, dem Erwerber eine 
Bearbeitungsgebühr / Courtage bis zu 3% 
des Kaufpreises, zzgl. gesetzlicher Mehr-
wertsteuer zu berechnen.

Ihr persönlicher Anlagevermittler haftet 
nach Maßgabe der nachstehend festge-
legten Vermittlungsbedingungen:

1. Ihr persönlicher Anlagevermittler ist 
für den Inhalt der Prospekte und sonstige 
den Erwerb betreffende Unterlagen nicht 
verantwortlich, soweit aus dem Prospekt 
selbst nichts anderes hervorgeht. Ihr 
Anlagevermittler gibt insofern lediglich 
fremde Angaben weiter. Für darüber hi-
nausgehende Angaben und Erörterungen 
seitens des Vermittlers ist dieser selbst 
verantwortlich; sie können nicht dem Pro-
spektherausgeber zugerechnet werden.
 
2. Soweit für den Anleger persönliche Um-
stände für den Kauf entscheidend waren, 
sind diese im Rechtsverhältnis zum Ver-
mittler nur dann von Bedeutung, wenn der 
Anleger im Zusammenhang mit den per-
sönlichen Umständen schriftlich angefragt 
und die persönlichen Umstände ausrei-
chend dargestellt hat.

3. Sollte der Anleger aus welchen Rechts-
gründen auch immer Schadensersatz-
ansprüche gegenüber dem Prospekthe-
rausgeber oder dem Vermittler stellen, so 
verjähren diese innerhalb von einem Jahr 
nach Kenntnisnahme des Haftung begrün-

denden Umstandes, spätestens jedoch 
innerhalb von drei Jahren nach Kaufver-
tragsabschluss. Dies gilt für eventuelle 
Schadensansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, aus einem evtl. Bera-
tungsvertrag, aus der Verletzung möglicher 
Schutzpflichten oder aus angeblicher un-
erlaubter Handlung. 

Diese Bedingungen gelten auch für den 
Fall, dass der Vermittler als Repräsen-
tant des Bauträgers auftritt, gleichgültig, 
ob es diesem gestattet wurde oder nicht. 
In keinem Fall ist der Vermittler oder der 
Repräsentant berechtigt, den Bauträger 
zu vertreten und für diesen verbindliche 
Erklärungen abzugeben oder Geld entge-
genzunehmen.

Dieser Prospekt dient nur der Information 
und stellt keine Vertragsgrundlage dar.

Irrtümer und Änderungen sind vorbehal-
ten.

Verbindlich sind allein der notarielle Kauf-
vertrag, die Teilungserklärung sowie die 
notariell beurkundete Baubeschreibung, 
der Mietpoolvertrag und der Verwalterver-
trag.
Alle Angaben in diesem Prospekt wurden 
mit Sorgfalt zusammengestellt (Stand Au-
gust 2008).
Sie entsprechen den allgemeinen wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steuerlichen 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Heraus-
gabe des Prospektes.

Durch neue Gesetzes- und Verwaltungs-
vorschriften bedingte Änderungen bleiben 
vorbehalten.
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Künftige Änderungen der Verwaltungs-
ausübung, Rechtsprechung und Gesetzge-
bung können die erwarteten steuerlichen 
Folgen verändern. 

Fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.

Eine Haftung für höhere Gewalt ist ausge-
schlossen. Von diesem Prospekt abwei-
chende Angaben, Aussagen oder Zusagen 
bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung 
des Prospektherausgebers. Personen, die 
mit dem Vertrieb und der Vermittlung be-
fasst sind, sind nicht Erfüllungsgehilfen 
des Prospektherausgebers.
Diese Personen oder sonstige Dritte sind 
nicht befugt, abweichende Angaben, Aus-
künfte oder Zusagen von diesem Prospekt-
inhalt zu erteilen.

Ihr Vermittler händigt Ihnen folgende Un-
terlagen aus:

- Kaufantragsvordruck
- Selbstauskunft für die finanzierende 	
  Bank

Bitte füllen Sie diese Formulare aus und 
übergeben Sie diese unterzeichnet Ihrem 
Vermittler zur Weiterleitung an uns.
Ihr Vermittler ist zur Entgegennahme von 
Zahlungen nicht berechtigt.
 
Die finanzierende Bank benötigt in der Re-
gel für die Bonitätsprüfung folgende Unter-
lagen (im Original oder von Ihrem Steuer-
berater testiert):

a)	 bei Nichtselbständigen: 
	 1.  die letzten 	beiden ESt.-Bescheide 	
 	      alternativ ESt.-Erklärungen		
	 2.  die neuesten Gehaltsabrechnungen
	 3.  die vollständig ausgefüllte und	
	      unterzeichnete  Selbstauskunft.

 

b)	 bei Selbständigen:
	 1.  die letzten beiden ESt.-Bescheide 	
	      oder alternativ ESt.-Eklärungen
	 2.  zusätzlich die letzten zwei 
	      Jahresabschlüsse
	 3.  eine aktuelle BWA oder 
	      Ertragsvorschau für das lfd. Jahr 	
	      (vom Steuerberater testiert) 
	 4.  die vollständig ausgefüllte und	
           unterzeichnete Selbstauskunft. 

Für die Überprüfung der Bonität können 
Banken auch noch weitere Unterlagen 
anfordern. Bitte achten Sie darauf, dass in 
den meisten Fällen (außer bei Gütertren-
nung) die Mitverpflichtung des Ehegatten 
von der Bank gefordert wird.

Nach Eingang Ihres Auftragsformulars er-
halten Sie vom Verkäufer einen vorberei-
teten Entwurf eines notariellen Angebotes 
auf Abschluss eines Kaufvertrages sowie 
eine beglaubigte Abschrift der Bezugsur-
kunde (Teilungserklärung, Baubeschrei-
bung, Mietpoolvertrag). Das Angebot auf 
Abschluss des Kaufvertrages lassen Sie 
bitte sofort bei einem Notar Ihrer Wahl be-
urkunden.
Eine Haftung für den Eintritt der Kosten, 
Vermögens- und Steuerprognosen sowie 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird 
nicht übernommen.
Maßgeblich sind allein dieser Prospekt und 
die Vereinbarungen im Kaufvertrag.
Der Prospektherausgeber erteilt keine 
Rechts- oder Steuerberatung.

Vermittlungsbedingungen, Abwicklungshinweise.

 44



Vermittlungsbedingungen, Abwicklungshinweise. Raum für Ihre Notizen.



					   

Raum für Ihre Notizen.



Raum für Ihre Notizen.



Wohnungsbaugesellschaft mbH & Co. KG | Bornstraße 5 | 12163 Berlin

Telefon: 030 / 850 72 79-0 | Telefax: 030 / 850 72 79-90 

 E-Mail: info@borger-nodes.de  |  Web: www.borger-nodes.de


